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Zusammenfassung FloodRisk_E(valu-
ierung) analysiert die erzielten Ver-
besserungen und den verbleibenden
Handlungsbedarf im Integrierten Hoch-
wasserrisikomanagement in Österreich
und beurteilt die Umsetzung der Emp-
fehlungen aus FloodRisk I sowie Flood-
Risk II unter Berücksichtigung der EU-
Hochwasserrichtlinie. Einerseits erfolgt
eine Darstellung der Verbesserung der
Ist-Situation gegenüber dem Referenz-
jahr 2002 mit dem damaligen Kata-
strophenhochwasser und andererseits
wird der weitere Untersuchungs- und
Handlungsbedarf aufgezeigt. Der Be-
arbeitung wurden Leitfragen zugrun-
de gelegt. Zur Beurteilung diente eine

Univ.-Prof. DI Dr. H. Habersack (�) ·
DI B. Schober
Christian Dopplerlabor für
Sedimentforschung und
-management, Institut für
Wasserwirtschaft, Hydrologie
und konstruktiven Wasserbau,
Universität für Bodenkultur Wien,
Muthgasse 107, 1190 Wien, Österreich
helmut.habersack@boku.ac.at

Mag. Dr. J. Bürgel
Abteilung Umweltfolgenabschätzung
& Klimawandel, Umweltbundesamt,
Spittelauer Lände 5, 1090 Wien,
Österreich

Univ.-Prof. DI Dr. A. Kanonier
Fachbereich Bodenpolitik
und Bodenmanagement,
Technische Universität Wien,
Argentinierstraße 8, 1040 Wien,
Österreich

DI Dr. C. Neuhold ·
MR DI Dr. H. Stiefelmeyer
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung IV/6:
Schutzwasserwirtschaft,
Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

fünfstufige Bewertungsskala. Es zeigte
sich, dass in allen acht Themenfeldern
Meteorologie und Hydrologie, Geomor-
phologie, Hochwasserrisikomanage-
ment, Ökologie, Katastrophenmanage-
ment, Ökonomische Aspekte, Öffent-
lichkeitsbeteiligung und Bewusstseins-
bildung sowie Recht und Raumordnung
bedeutende Fortschritte erzielt wurden
und sich die institutionelle Zusam-
menarbeit in gemeinsamen integralen
Projekten verbessert hat. Gleichzeitig
besteht noch ein Untersuchungs- und
Handlungsbedarf, zu dem ein Umset-
zungsvorschlag gemacht wurde. Dieser
umfasst einerseits eine Auflistung von
konkreten Maßnahmen, die zentral
im Hochwasserrisikomanagementplan
realisiert werden können. Andererseits
sind nähere, wissenschaftlich basierte
Abklärungen notwendig.

Schlüsselwörter FloodRisk ·
Integriertes
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Achieved improvement and
remaining needs for action in
integrated floodrisk management
in Austria –
FloodRisk_E(valuation)

Abstract FloodRisk_E(valuation) anal-
yses the achieved improvements and
remaining needs for action in inte-
grated floodrisk management in Austria
and evaluates the implementations of
suggestions based in FloodRisk I and
II regarding the EU Floods Directive.
On the one hand there is a discussion
of improvements of the existing sit-
uation compared to the catastrophic
flood of the reference year 2002. On
the other hand the need for action is
described. The analysis was based on
guiding questions. The evaluation used
a 5-stage evaluation scale. It was shown
clearly, that in all eight thematic areas

meteorology and hydrology, geomor-
phology, flood risk management, ecol-
ogy, catastrophe management, econ-
omy, public participation and aware-
ness raising, law and spatial planning
significant progress could be reached
and that the institutional cooperation
has been improved within common
integrated projects. At the same time
the need for future investigations and
need for action demand is given, for
which an implementation strategy was
developed. This implementation strat-
egy consists on the one hand of a list
of concrete measures, which can be
realised immediately within the flood
risk management plan. On the other
hand, parallel or additional scientifi-
cally based clarifications are necessary.

Keywords FloodRisk · Integrated
floodrisk management · Flood
protection · EU Hochwasserrichtlinie

1 Einleitung und Ziele

Als Folge der Hochwässer 2002 und
2005 wurden die Projekte FloodRisk I
(Analyse der Hochwasserereignisse vom
August 2002) sowie FloodRisk II (Vertie-
fung und Vernetzung zukunftsweisen-
der Umsetzungsstrategien zum inte-
grierten Hochwassermanagement) in-
itiiert und umgesetzt (Habersack et al.
2004; BMLFUW 2009; Habersack et al.
2010). Damit gelang es erstmals in Ös-
terreich, auf Basis von detaillierten na-
tionalen Hochwasserdokumentationen
eine grundlegende Analyse und Aufar-
beitung der Katastrophenhochwässer
vorzunehmen.

Das Hauptziel von FloodRisk_E lag in
der Evaluierung des Status der Umset-
zung der Empfehlungen aus den Teil-
projekten aus FloodRisk I und Flood-
Risk II unter Berücksichtigung der
Umsetzung der Hochwasserrichtlinie
(Hochwasserrichtlinie [RL 2007/60/EG]
2007; Abb. 1).
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Abb. 1 TitelseitenderSyntheseberichte vonFloodRisk I, II undFloodRisk_E(valuierung)

Mit dieser Evaluierung sollte der
Umsetzungserfolg der in FloodRisk I
und II vorgeschlagenen Maßnahmen
dargestellt, andererseits auch Lücken
und Verbesserungsbedarf dokumen-
tiert werden.

Als Basis für die Evaluierung dienten
die erarbeiteten Empfehlungen aus den
Projekten FloodRisk I und II, ergänzt
durch jene Empfehlungen, die in den
einzelnen Teilprojekten identifiziert
wurden. Weitere Basis für die Arbeit
waren die Erfahrungen mit Maßnah-
men, die vor/zwischen den Hochwäs-
sern 2005, 2006, 2009, 2012 und 2013
gesetzt wurden. Besonders jene Maß-
nahmen wurden betrachtet, die direkt
oder indirekt mit der seit 01.07.2013
verpflichtenden Dokumentation von
Hochwasserereignissen in Verbindung
stehen. Zudemwurden alle Gesetzesno-
vellen, Änderungen von Verordnungen,
Richtlinien und Berichte berücksichtigt,
u. a. diejenigen, die in Zusammenhang
mit der Umsetzung der EU-Hochwas-
serrichtlinie stehen.

Es wurden sowohl Befragungen mit
ausgewählten Fachleuten aus Verwal-
tung und Wissenschaft durchgeführt,
als auch Daten zur Analyse der Umset-
zung der Empfehlungen gesammelt.

Der Bewertung des Umsetzungs-
standes der Empfehlungen aus Flood-
Risk I und II lagen Leitfragen zugrunde,
wie z. B. Leitfrage A „Wurde die Emp-
fehlung bis heute umgesetzt bzw. wel-
che Schritte wurden gesetzt?“ W oder
Leitfrage D „Welcher Untersuchungs-

und Handlungsbedarf besteht aus Ihrer
Sicht noch (immer)?“

Schließlich diente eine fünfstufige
Bewertungsskala plus eine Kategorie
(„Die Umsetzung einer Empfehlung ist
nicht mehr relevant“) der übersichtli-
chen Beurteilung (siehe Abb. 2). Damit
konnte einerseits dargestellt werden,
was bereits umgesetzt wurde und an-
dererseits, wo noch Untersuchungs-
und Handlungsbedarf besteht.

2 Ergebnisse der Evaluierung

Grundsätzlich wurde in allen Themen-
feldern mit der Umsetzung begonnen
(siehe Abb. 2). Innerhalb der Themen-
felder bestehen mitunter jedoch deutli-
che Unterschiede. Die Zahlen in Abb. 2
betreffen die Anzahl einzelner Empfeh-
lungen innerhalb eines Themenblocks.

Was sich eindeutig verbessert hat, ist
die institutionelle Zusammenarbeit in
gemeinsamen integralen Projekten.

2.1 Meteorologie und Hydrologie

Beim Themenfeld Meteorologie und
Hydrologie ergibt sich bei der Ermitt-
lung der Hochwasserbemessungswer-
te, der Verbesserung der Kooperation
und bei der Qualität der Hochwasser-
prognosen eine „Gute“ bis „Sehr gute
Umsetzung“, da an fast allen größe-
ren Gewässern ein Prognosemodell im
Einsatz ist. Die möglichen Folgen des
Klimawandels wurden nicht im Detail
analysiert, aber es fanden Untersu-

chungen statt, die ergaben, dass in
Österreich kein Klimazuschlag erfor-
derlich ist, da die natürlichen Schwan-
kungen der Hochwässer größer sind
als Schwankungen infolge des Klima-
wandels. Die Vorhersage von Nieder-
schlägen oder der Ausbau der Alarmie-
rungsketten (Feuerwehren, Gemein-
den, Bezirk, Alarmtraining) erfuhren
eine deutliche Verbesserung, wobei
im Bereich der Niederschlagsprogno-
se bei konvektiven Wetterlagen (kurze
Niederschlagsereignisse, die durch star-
ke vertikale Luftbewegung entstehen)
noch nennenswerte Unsicherheiten
bestehen. Die Hochwasserprognose für
kleine Einzugsgebiete ist noch nicht so
weit fortgeschritten und bei der Lamel-
lenprognose (Berechnung von Über-
flutungsflächen in Durchflussschrit-
ten) wurde die Umsetzung begonnen.
Grundsätzlich stellt die Lamellenpro-
gnose ein wertvolles Instrument dar, da
eine „Übersetzung“ der Wasserstands-
oder Abflussprognose auf die zu erwar-
tende Überflutungsfläche erfolgt.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• Das Messstellennetz (Niederschlag,

Abfluss) wurde quantitativ verdichtet
und qualitativ verbessert.

• Die Prognosemodelldichte (Vorwar-
nung an allen größeren Gewässern
eingerichtet) wurde erhöht und die
Güte (der Niederschlags- und Ab-
flussprognose) wurde verbessert.

• Die Lamellenprognose (Berechnung
der Überflutungsflächen in steigen-
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Abb. 2 Übersicht desUmsetzungsgradesder EmpfehlungenausFloodRisk I und II nachThemenfeldern

den Abschlussschritten) als Binde-
glied zum Katastrophenschutz wur-
de pilothaft angewendet.

• Zur Festlegung der Bemessungs-
werte werden alle naturräumlichen
(Harmonisierung verschiedener Pro-
zesse) und meteorologischen Daten
berücksichtigt.

2.2 Geomorphologie

Im Bereich Geomorphologie wurde die
Bedeutung des Themas erkannt und ös-
terreichweit sowie sektorübergreifend
erfolgte eine Analyse der Problemstel-
lung von Feststoffhaushalt und Sedi-
mentkontinuum. Das Thema Wieder-
herstellung des Sedimentkontinuums
und der gewässertypischen Morphody-
namik wird im Hochwasserrisikoma-
nagementplan thematisiert, der aktuel-

le Status wird als „Umsetzung begon-
nen“ klassifiziert. Wichtig für das recht-
zeitige Gegensteuern ist das Erkennen
negativer Trends im Feststoffhaushalt,
da diese Sohleintiefungen, Ufererosio-
nen und Laufverlagerungen begüns-
tigen. Wesentlich ist die Erstellung
von flächendeckenden Feststoffma-
nagementkonzepten, ein langfristiges
Monitoring der Sohllagenänderungen
oder die Identifizierung von morpho-
logisch aktiven und damit sensiblen
Bereichen im Flussbett. Während das
Feststoffmanagementkonzept noch zu
entwickeln ist, gibt es insbesondere an
größeren Flüssen schon Querprofilda-
ten, die Trends ablesbar machen, aber
es ist eine Ausweitung auf mittlere und
kleinere Gewässer erforderlich. Insbe-
sondere wurden erst in einzelnen Flüs-
sen und Abschnitten z. B. Maßnahmen

gegen die Sohleintiefung entwickelt
und umgesetzt. Das Thema Wildholz
bzw. Schwemm- und Totholz betrifft
Wildbäche, aber auch Flüsse und hier
insbesondere die Verklausungsgefahr
bei Brücken. Einerseits wurden Monito-
ringmethoden entwickelt, andererseits
wurde über Leitfäden das Thema für
die Praxis aufbereitet, aber noch keine
systematische Entwicklung und Umset-
zung von Maßnahmen vorgenommen.
Die Identifizierung von Gefährdungs-
bereichen für einen Sohldurchschlag
oder die Erhaltung/Herstellung eines
minimalen Sicherheitsabstandes sind
für das Hochwasserrisiko wesentliche
Themenstellungen. Dort wo ein Sohl-
durchschlag auftritt, ist die Verlage-
rungsgefahr sehr groß und durch die
Verbreiterung der Flüsse bei Extrem-
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Abb. 3 Hochwasserrisikokreislauf (www.naturgefahren.at/massnahmen/
gefahrendarst/hochwasserricht.html)

hochwässern besteht große Gefahr für
Leben, Häuser etc.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• Die Ereignisdokumentationen lie-

fernwesentliche Erkenntnisse zuden
Prozessen morphologische Verände-
rungen, Ufererosion, Laufverlegung,
Sohldurchschlag und Auflandungen
und zeigen die Bedeutung des Se-
dimentkontinuums und der mor-
phologischen Prozesse für die davon
ausgehenden Gefährdungen auf.

• Bei Wildbächen herrscht wegen des
reichlichen Geschiebeangebots und
der bei Hochwasser wirkenden Kräf-
te ein Geschiebeüberschuss. Die
Analysen führten zu einer Optimie-
rung der Schutzbauwerke, zur Ge-
schiebedosierung und Wildholzfil-
terung sowie zu Konzepten für die
Schaffung von Ablagerungsplätzen.

• Die Behandlung von Räumgut (Wei-
terleitung, Wiederverwertung, und
Entsorgung) wurde als Thema er-
kannt und die künftige Vorgangs-
weise wird mit der Abfallwirtschaft
abgestimmt.

2.3 Hochwasserrisikomanagement

Im Themenfeld Hochwasserrisikoma-
nagement sind große Fortschritte, u. a.
durch die Hochwasserrichtlinie und

deren Umsetzung festzustellen. Dabei
steht das integrierte Hochwasserrisiko-
management im Vordergrund. Der Vor-
rang nicht struktureller Maßnahmen
vor technischen Maßnahmen wurde in
den rechtlichen Vorgaben und techni-
schen Richtlinien festgelegt und wird
als „Sehr gut umgesetzt“ eingestuft.
Die Freihaltung bzw. Erhaltung und
Verbesserung von Überflutungsflächen
stellen ein wesentliches Ziel des Hoch-
wasserrisikomanagements dar und er-
fordern die Zusammenarbeit zwischen
Wasserwirtschaft, Raumplanung und
Baurecht, wobei erst teilweise Fort-
schritte erzielt wurden. Der fortschrei-
tende Verbrauch an Überflutungsflä-
chen führt zu einer Verschärfung des
Hochwasserrisikos und dessen Unter-
binden stellt einen zentralen Hand-
lungsschwerpunkt dar.

Im Zuge der Umsetzung der Hoch-
wasserrichtlinie wurden Gefahren- und
Risikokarten erstellt und damit eine
„Gute Umsetzung“ erreicht. Ebenso gab
es starke Fortschritte bei der Erstellung
und Fortführung von Gefahrenzonen-
plänen; die Dokumentation von Natur-
gefahren wurde standardisiert. Markant
ist die Entwicklung im Bereich mobiler
Hochwasserschutz (vor allem an der
Donau) und Objektschutz, wo z. B. in
der Wildbach- und Lawinenverbauung
(WLV) eine teilweise Umsetzung erfolg-

te. Insbesondere werden Übungen zum
mobilen Hochwasserschutz forciert. Bei
den Schutzbauwerken ist die Zustands-
erhebung wesentlich; durch regelmäßi-
ge Überwachung und Instandsetzung
sowie normative Regelung der Bau-
werkserhaltung kann für diesen Aspekt
eine „Gute Umsetzung“ konstatiert wer-
den. Bei der Berücksichtigung des Rest-
risikos bei der Gefahrenzonenplanung
und bei der Harmonisierung der Gefah-
renzonenplanung (GZP) von WLV und
Bundeswasserbauverwaltung (BWV)
wurden erste Schritte gesetzt und es
kann eine „Teilweise Umsetzung“ fest-
gestellt werden. Bei Rutschungen und
Hangbewegungen (bessere Nutzung
des Meldesystems der Schadensmel-
dung) hat die „Umsetzung noch nicht
begonnen“ bzw. gibt es vereinzelt erste
Schritte.

Unter Hochwasserrisikomanage-
ment werden alle Regelungen, Aktivitä-
ten oder Maßnahmen verstanden, die
zur Vermeidung neuer und zur Vermin-
derung bestehender Hochwasserrisiken
auf ein definiertes bzw. akzeptiertes
Maß (Schutzziel), bei bestmöglicher
Beherrschung des Restrisikos (Über-
lastfall, Versagensfall), beitragen (RIWA-
T 2015). Ein umfassendes (integriertes)
Hochwasserrisikomanagement orien-
tiert sich hierbei am Risikokreislauf
(siehe Abb. 3). Wesentlicher Meilen-
stein war die Verabschiedung der EU-
Hochwasserrichtlinie (EU-HWRL) mit
der darauf folgenden Novelle des öster-
reichischen Wasserrechtsgesetzes und
den Umsetzungsschritten, die im ers-
ten Hochwasserrisikomanagementplan
2015 mündeten.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• Unter der Prämisse „mehr Raum für

unsere Gewässer“ wurden im Sinne
eines integrierten Hochwasserrisiko-
managements gesetzliche Festlegun-
gen getroffen und Fördermechanis-
men geschaffen, die explizit nicht-
bauliche Maßnahmen, wie die Frei-
haltung und Schaffung von Rückhal-
teräumen und -flächen, priorisieren.

• Durch gezielte Verdichtung und Ver-
besserung von lokalen und regiona-
len Planungsgrundlagen (z. B. Ab-
flussuntersuchung, Gefahrenzonen-
planung, Gefahren- und Risikokar-
ten) zur Gefahrendarstellung stehen
bundesweite Gefahreninformatio-
nen zur Verfügung.

• Durch die Erstellung des Hochwas-
serrisikomanagementplans gemäß
EU-HWRL kommt es zu einer nen-
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nenswerten Intensivierung und In-
stitutionalisierung der Zusammen-
arbeit aller relevanten Sektoren und
Fachdisziplinen sowie zur aktiven
Einbindung der Bevölkerung.

2.4 Ökologie

Die Umsetzung ökologischer Themen
wurde im Rahmen von Hochwasser-
schutzprojekten vorgenommen, die
maximale Bewertung wurde als „Teil-
weise umgesetzt“ angesehen. Diese
betrifft den Schutz und die Erhaltung
der vorhandenen gewässerspezifischen
Flussabschnitte oder Restaurations-
maßnahmen an degradierten Fluss-
bereichen. Hier bestehen sehr große
Wechselwirkungen mit den Empfeh-
lungen der Geomorphologie, welche
insbesondere den Raumbedarf betref-
fen.

Ebenso gibt es Übereinstimmungen
zwischen dem Schutz/Erhalt von Auen
und dem Hochwasserrückhalt.

Mit der „Umsetzung begonnen“
wurde beim räumlich differenzierten
Vegetationsmanagement, wo durch
eine Zonierung der Gewässer in sen-
sible/kritische Abschnitte (z. B. in Sied-
lungen) mit erforderlichen Pflegemaß-
nahmen zur Einhaltung von Hochwas-
serspiegellagen, Übergangsbereichen
und vegetationsdynamischen Zonen
(Entwicklung der natürlichen Vegeta-
tion mit positiven Auswirkungen auf
den Hochwasserrückhalt) sowohl öko-
logische als auch hochwasserrelevante
Ziele erreicht werden. Dem Anstre-
ben eines möglichst hohen Anteils an
Waldbeständen, der Schaffung von Puf-
ferstreifen und der Extensivierung der
Umlandnutzung kann ebenfalls erst
eine begonnene Umsetzung attestiert
werden. Als „Umsetzung noch nicht be-
gonnen“ klassifiziert wird die Abstim-
mung von Managementplänen zwecks
Monitoring zwischen Natura 2000 und
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Dies
erscheint u. a. deshalb wichtig, da sich
räumlich große Überlappungsbereiche
ergeben.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• Mit dem 1. Gewässerbewirtschaf-

tungsplan (NGP 2009) wurden pri-
mär ökologische Ziele, wie die Ver-
minderung des Stoffeintrags, der
Schutz des Grundwassers und die
Durchgängigkeit für die Fischwan-
derung, verfolgt. Bei den Struktur-
verbesserungen treffen sich die rein

ökologischen Anforderungen mit je-
nen des Hochwasserschutzes.

• Eine Abstimmung der Fachplanun-
gen, insbesondere jene den Schutz
des Wassers und den Schutz vor dem
Wasser betreffend, wurde verstärkt.

• Einzugsgebietsbezogene Planungen,
wie Gewässerentwicklungskonzep-
te, fördern naturnahe Gewässerstre-
cken, die auch eine zentrale Funktion
im Hochwasserschutz haben.

• Es konnte bei der Bevölkerung, bei
Katastropheneinsatzkräften und zu-
ständigen Verwaltungseinheiten eine
Sensibilisierung für das Vegetations-
management erreicht werden.

2.5 Katastrophenmanagement

Im Themenfeld Katastrophenmanage-
ment ist auf Basis des sektoralen Be-
richts die Implementierung fortge-
schritten, wenngleich bei der Umset-
zung in den Bereichen Effizienzsteige-
rung bzw. Optimierung und Informati-
on Verbesserungspotenzial besteht. Es
ist aber anzumerken, dass die Beur-
teilung des Katastrophenmanagements
nicht alle Bundesländer gleichermaßen
in Betracht zieht. Besonders zu erwäh-
nen ist die Strategie für das staatliche
Krisen- und Katastrophenschutzma-
nagement (SKKM; bis 2020), die im
Bereich Katastrophenmanagement zu
deutlichen Verbesserungen geführt hat.
Fortschritte sind auch in der Ausbil-
dung (z. B. betreffend Einsatzführung)
und in der Wettervorhersage als Vor-
aussetzung für ein optimiertes Kata-
strophenmanagement festzustellen.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• Nach 2002 wurde erstmals eine län-

gerfristige Strategie für das staatliche
Krisen- und Katastrophenschutzma-
nagement (bis 2020) unter Einbin-
dung anderer Bundesministerien,
der Bundesländer und der Dach-
organisationen der großen Einsatz-
organisationen erarbeitet, die zehn
prioritäre Ziele in der Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Ländern
umfasst.

• In der organisationsübergreifenden
Ausbildung zu Kernfragen, wie der
Einsatzführung und Organisation
von Katastrophenstäben (Stabsar-
beit), konnten große Fortschritte un-
ter Einbeziehung von Behörden und
Blaulichtorganisationen erzielt wer-
den. Dies zeigt sich heute auch in der
praktischen Umsetzung.

• Die Frühwarnung und die kurzfris-
tige Wettervorhersage konnten in
Zusammenarbeit zwischen Katastro-
phenschutzbehörden und Wetter-
dienst deutlich verbessert werden.

• Durch die Erarbeitung von gezielter
Verdichtung und Verbesserung von
lokalen und regionalen Planungs-
grundlagen (z. B. Abflussuntersu-
chung, Gefahrenzonenplanung, Ge-
fahren- und Risikokarten) zur Gefah-
rendarstellung wurde eine Grund-
lage für die Planung des Katastro-
phenschutzes gelegt, indem die ge-
fährdeten Objekte definiert werden
und geeignete Maßnahmen geplant
werden können.

2.6 Ökonomische Aspekte

Bei den ökonomischen Aspekten spielt
die Verfügbarkeit von Daten und In-
formationen eine entscheidende Rolle.
Die Gefahrenzonenplanung dient als
Informationsbasis zum bestmöglichen
Einsatz der Ressourcen und standardi-
sierte Dokumentationen helfen bei der
ökonomischen Bewertung von Hoch-
wasserereignissen, aber auch bei der
Schadensprognose. In diesen Berei-
chen zeichnet sich ein wesentlicher
Fortschritt ab. Bei der Kosten/Nutzen-
Analyse und bei den ökonomischen
Bewertungsmethoden gibt es seit 2002
signifikante Verbesserungen, ebenso
bei der Elementarschadenversicherung
und der Förderung von Gefahrenkennt-
nis und Bewusstsein für Hochwasser.
Der effiziente Einsatz öffentlicher Mit-
tel steht in direktem Zusammenhang
mit den begrenzten Budgets öffentli-
cher Haushalte. Der Aufbau einer bun-
deseinheitlichen Vorgehensweise bei
der Datenerhebung und Analyse, die
Aufnahme von Förderungsschienen in
das Österreichische Agrarumweltför-
derprogramm ÖPUL und die Kopplung
von Schadenersatzmaßnahme und Ei-
genvorsorge sollten verstärkt werden.
Derzeit ist aus ökonomischer Sicht nur
eine „Teilweise Umsetzung“ feststellbar.
Die Stärkung der Risikovermeidung ist
zu forcieren und das Beihilfensystem
und die Schadenkompensation sind zu
vereinheitlichen. Wichtig ist die Model-
levaluierung betreffend prognostizier-
ter Schäden, um in weiterer Folge eine
Modellverbesserung zu erreichen. Auch
Maßnahmen in der Reservenpolitik und
im Beihilfensatz des Katastrophenfonds
sowie bei den Abwicklungsmodalitäten
der Länder sind notwendig, da in die-
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sen Bereichen die „Umsetzung noch
nicht begonnen“ wurde.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• Die detaillierten Ereignisdokumen-

tationen und Schadenserhebungen
vergangener Ereignisse ermöglichen
fundierte ökonomische Analysen
über die Auswirkungen von Kata-
strophen sowie eine Optimierung im
Rahmen des integrierten Hochwas-
serrisikomanagements und leisten
damit einen wesentlichen Beitrag
zur Verbesserung der Risikoanalyse.

• Die bundesweit verfügbaren Daten-
grundlagen wurden erheblich ver-
bessert und deren Nutzung wurde
rechtlich sichergestellt.

• Verbesserungen wurden in ange-
wandten Methoden, wie z. B. Kosten-
Nutzen-Untersuchungen für Maß-
nahmen der Schutzwasserwirtschaft
sowie der Wildbach- und Lawinen-
verbauung, erreicht.

2.7 Öffentlichkeitsbeteiligung und
Bewusstseinsbildung

Im Themenfeld Öffentlichkeitsbeteili-
gung und Bewusstseinsbildung wird
sehr positiv festgestellt, dass Gefahren-
zonenpläne als Informationsquelle für
die Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
hen, die realitätsnahe Visualisierung
von Überschwemmungsszenarien im-
mer stärker forciert wird und Hochwas-
serschadenspotenziale als Instrument
für eine bessere Umsetzung der was-
serwirtschaftlichen Ziele (z. B. in den
Hochwasserrisikomanagementplänen)
Eingang finden. Wichtig für die Be-
wusstseinsbildung ist das Aufzeigen
der Grenzen des Schutzes, wobei die
Information hinsichtlich des maximal
erreichbaren Sicherheitsniveaus eine
entscheidende Rolle spielt. Des Weite-
ren ist die Darstellung des Restrisikos
bei Schutzmaßnahmen wie Hochwas-
serschutzdämmen wichtig; dies hängt
u. a. mit der Verbesserung der Eigen-
verantwortung zusammen. In diesen
Bereichen kann erst eine „Teilweise
Umsetzung“ festgestellt werden.

Die Vorsorge durch aktive Maßnah-
men betroffener Bevölkerungsteile in
Gefährdungsbereichen für den Notfall
und die aktive Einholung von Informa-
tionen im Katastrophenfall werden mit
„Umsetzung begonnen“ klassifiziert.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:

• Von Seiten der Länder und derMinis-
terien sind schon viele Informations-
aktivitäten erfolgt.

• Mit der Hochwasserrichtlinie ist das
Restrisiko zu einem Thema gewor-
den, über das in Veranstaltungen,
BesprechungenundWorkshops auch
diskutiert wird. Ein höheres Bewusst-
sein der Selbstverantwortung ist v. a.
in den Gemeinden gegeben, weniger
bei privat Betroffenen.

• Die Beteiligung der Betroffenen fin-
det über Einzelprojekte statt. Bei den
Flüssen, an denen es öfter Hochwas-
ser oder Hochwasserschutzprojekte
gab oder gibt, besteht eher ein Be-
wusstsein für das Risiko, wenn auch
teilweise nur vorübergehend.

2.8 Recht und Raumordnung

In den Themenfeldern Recht und Raum-
ordnung wird insgesamt keine Empfeh-
lung als „Sehr gut umgesetzt“ bewer-
tet. Wesentliche Gründe dafür sind
einerseits die zusammenfassende Be-
wertung der Umsetzungsmaßnahmen
aller neuen Raumordnungs- bzw. Bau-
gesetze der Bundesländer sowie an-
dererseits die Fokussierung der WRG-
Novelle 2011 ausschließlich auf die
Umsetzung der Hochwasserrichtlinie
(HWRL). Eine „Gute Umsetzung“ wird
der grundsätzlichen Empfehlung für
eine stärkere staatliche Verantwortung
für den Hochwasserschutz (vorgege-
ben durch die HWRL) und einem ein-
deutigen Bekenntnis der politischen
Verantwortlichen auf allen Ebenen zur
Flächensicherung und zum nachhal-
tigen Hochwasserschutz bescheinigt.
Im Bereich der Raumordnung werden
die Empfehlungen „Schaffung der ge-
setzlichen Grundlagen für die Freihal-
tung von bedeutsamen Überflutungs-
flächen“ und „Bereitstellung von Infor-
mationen über Naturgefahren im Sinne
der öffentlichen Informationspflicht“
als „Gut umgesetzt“ eingestuft. Eine
„Gute Umsetzung“ ergibt sich auch für
die Empfehlungen zumBaurecht für die
verpflichtende Anordnung einer hoch-
wassersicheren Bauweise und für die
Definition bautechnischer Anforderun-
gen an eine „hochwassergeschützte“
Gestaltung von Gebäuden. Auch die
Empfehlungen hinsichtlich der Haf-
tung von Sachverständigen sowie der
ausreichenden Haftpflichtversicherung
der nicht-amtlichen Sachverständigen
werden als „Gut umgesetzt“ bewertet.
Eine beträchtliche Anzahl von Empfeh-
lungen in den Fachbereichen Recht und

Raumordnung wird als „Umsetzung be-
gonnen“ bzw. „Umsetzung noch nicht
begonnen“ eingestuft. So wird vor al-
lem die Umsetzung von Empfehlun-
gen bezüglich der Effektuierung des
Wasserrechts wie z. B. Ausweitung der
Bewilligungspflicht auf den HQ100-Be-
reich als „Umsetzung noch nicht be-
gonnen“ beurteilt. Im Raumordnungs-
und Baurecht erfolgte eine geringe
oder keine Umsetzung der Empfeh-
lungen für rechtliche Absiedlungsmaß-
nahmen und für die Möglichkeit der
Vorschreibung von Auflagen bei anzei-
gepflichtigen Bauvorhaben. Auch die
Empfehlung für eine Organstellung der
nicht-amtlichen Sachverständigen wur-
de nicht umgesetzt.

Folgende Verbesserungen sind her-
vorzuheben:
• DieHochwasserrichtliniewurde 2011

im Wasserrechtsgesetz umfassend
umgesetzt, wobei z. B. das Regional-
programm gemäß WRG eine Verbin-
dung zur Raumordnung herstellen
kann.

• Die meisten Bundesländer haben
ihre Raumordnungsgesetze und die
Bauordnungen mit dem Ziel geän-
dert, den präventiven Hochwasser-
schutz zu verbessern.

• Das Österreichische Raumentwick-
lungskonzept 2011 widmet dem
Schutz vor Hochwasser in entspre-
chenden Zielbestimmungen, Hand-
lungsprogrammen (insb. „Vorrang-
flächen zum Schutz vor Naturer-
eignissen“) und Aufgabenbereichen
(insb. „Hochwasserrückhalte- und
Hochwasserabflussflächen freihal-
ten“) beträchtlichen Raum.

• Einzelne Bundesländer haben in ih-
ren gesetzlichen Grundlagen bzw. in
überörtlichen Raumplänen die Si-
cherung von HQ100-Bereichen bzw.
Retentionsräumen und Hochwasser-
abflussgebieten durch entsprechen-
de Ziele und baulandbeschränkende
Maßnahmen verbessert.

• Einzelne Bauordnungen sehen ex-
plizite Ermächtigungen vor, in der
Bauplatzerklärung oder Baubewilli-
gung besondere Schutzmaßnahmen
im Außenbereich der Grundfläche
(z. B. bauliche Nebenanlagen, wie
etwa Mauern, Dämme u. Ä.) vorzu-
schreiben.

3 Untersuchungs- und
Handlungsbedarf

Nachfolgend wird der wesentliche, aus
der Evaluierung abgeleitete Untersu-
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chungs- und Handlungsbedarf für die
einzelnen Themenfelder dargestellt.

3.1 Handlungsbedarf in der
Meteorologie und Hydrologie

• Methoden und Modelle zur Verbes-
serung der Vorhersage für kleine Ein-
zugsgebiete sind zu entwickeln.

• Das Abflussmessnetz ist auszubauen
bzw. durch Ausstattung der wich-
tigen Pegel mit redundanten Fern-
übertragungseinrichtungen (zur Ab-
sicherung bei Ausfällen während ei-
nes Hochwassers) zu ergänzen.

• Eine Verdichtung des Messnetzes in
höheren Lagen und in „Problembe-
reichen“ ist erforderlich.

• Lücken bei der Niederschlagspro-
gnose sind zu schließen, z. B. durch
ein bis zwei weitere Standorte für
Radaranlagen.

• Die Lamellenprognose sollte als Pla-
nungs- und Entscheidungsgrundlage
weiterentwickelt werden.

3.2 Handlungsbedarf in der
Geomorphologie

• Es sind Feststoffmanagementkon-
zepte zu entwickeln, welche die Fest-
stoffbilanz für Einzugsgebiete dar-
stellen, die Erhaltung/Wiederherstel-
lung des Sedimentkontinuums (u. a.
auch in der WRRL für die Errei-
chung des sehr guten Zustands), den
Durchtransport von Feststoffen (ein-
schließlich Wildholz) durch Stauhal-
tungen, Wildbachsperren und ande-
re Querbauwerke ermöglichen und
den Umgang mit Entnahme, Verwer-
tung und Wiedereinbringung von
Sedimenten klären.

• Es ist ein Anreizsystem für die Im-
plementierung von Maßnahmen im
Bereich der Hydromorphologie zu
schaffen, speziell auch im Rahmen
der Umsetzung des Nationalen Ge-
wässerbewirtschaftungsplans und
des Hochwasserrisikomanagement-
plans.

• Die Hochwasserschutzkonzepte sind
auf die morphologische Dynamik
der Flussgebiete, insbesondere auf
das Zusammenwirken von Zubrin-
gern (Wildbächen) und Vorflutern,
abzustimmen.

• Die Ausweitung bzw. der Aufbau ei-
nes Querprofilmessnetzes und die
Weiterentwicklung von Messsyste-
men zur Erfassung des Feststoff-
transportes und die Erstellung einer
zentralen Datenbank sind anzustre-

ben.

3.3 Handlungsbedarf im
Hochwasserrisikomanagement

• Aufbauend auf dem Hochwasser-
risikomanagementplan ist der in-
tegrierte Risikomanagementansatz
weiter zu forcieren. Integriertes Ri-
sikomanagement berücksichtigt da-
bei alle Naturgefahren, beteiligt alle
AkteurInnen und bezieht alle drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit –
Ökologie, Wirtschaft, Gesellschaft –
ein. Es kombiniert Maßnahmen zur
Vorbeugung von Naturereignissen,
zu deren Bewältigung, wie auch für
die Regeneration danach.

• Es soll eine Verbesserung des Pro-
zessverständnisses von Hochwas-
serabläufen sowie bestehender
Schutzsysteme durch gezielten Aus-
bau und Qualitätssteigerung der Da-
tengrundlagen und darauf aufbau-
ender Modelle zur Verbesserung der
Entscheidungsgrundlagen erreicht
werden.

• Eine klare Kommunikation und Dar-
stellung von Schutzzielen und den
damit einhergehenden Restrisiken,
wie Überlastfällen und Versagensfäl-
len, sollen zur Bewusstseinsbildung
und Stärkung der Eigeninitiative bei-
tragen.

• Die Freihaltung des Gewässerraumes
und die Schaffung vonÜberflutungs-
und Rückhalteräumen muss zukünf-
tig verstärkt betrieben werden. Hier-
bei sind die notwendigen fachlichen
(z. B. Erstellung eines Überflutungs-
flächenkatasters) und rechtlichen
Voraussetzungen (z. B. Berücksich-
tigung von Summationseffekten) zu
schaffen.

3.4 Handlungsbedarf in der Ökologie

• Ein räumlich differenziertes Vegeta-
tions- und ein zusätzliches Neophy-
tenmanagement sind zu entwickeln,
in der Praxis zu testen und umzuset-
zen.

• Bei der Planung imRahmen des inte-
grierten Hochwasserrisikomanage-
ments müssen der Sedimenttrans-
port und die Gewässermorphologie,
inklusive des flussmorphologischen
Raumbedarfs, als Grundlage für die
ökologische Funktionalität Eingang
finden.

• Der Schutz, die Aufrechterhaltung
und Wiederherstellung – oder besser

Initiierung – von dynamischen Ha-
bitaten, Fluss-Auenlandschaften un-
ter Nutzung der Synergien mit dem
Hochwasserrisikomanagement sind
zu forcieren.

3.5 Handlungsbedarf im
Katastrophenmanagement

• Die Einbeziehung der Bevölkerung
in die Katastrophenvermeidung und
-vorsorge (Risikokommunikation)
bleibt eine große Herausforderung
für die Zukunft: Eine noch stärke-
re Zusammenarbeit aller auf diesem
Gebiet tätigen Stellen in Richtung
Motivation zur Eigenvorsorge ist not-
wendig.

• Der Erhalt der flächendeckenden
Versorgung mit ehrenamtlichen Ein-
richtungen bleibt eine strategische
Schlüsselfrage, da Großereignisse
nur mit ehrenamtlichen Strukturen
erfolgreich bewältigt werden kön-
nen. Hierzu gehören auch Strukturen
zur Integration von spontanen Frei-
willigen.

• Das Instrument der Risikoanalyse
auf Basis einer weitgehend einheitli-
chen Methodik soll auf allen Ebenen
weiterentwickelt werden und eine
stärkere Berücksichtigung in der Ka-
tastrophenschutzplanung finden.

• Eine Weiterführung der Staatlichen
Krisen- und Katastrophenschutz-
management-Strategie (SKKM) über
2020 hinaus bis 2030 ist zeitgerecht
anzustreben unter Sicherstellung
einer systematischen Verbindung/
Vernetzung/Abstimmung mit ande-
ren Strategien (z. B. Strategie Hoch-
wasserschutz, Klimawandelanpas-
sungsstrategie).

3.6 Handlungsbedarf im Bereich
Ökonomische Aspekte

• Die systematische und detaillierte
Erhebung der (historischen) objekt-
bezogenen Schäden und monetären
Schadensdaten für Risikoanalysen
und eine damit verbundene kos-
teneffiziente Schadensreduktion ist
anzustreben. Eine Aktualisierung der
den Kosten-Nutzen-Untersuchun-
gen zugrunde liegenden Datenbasen
und Schadensfunktionen ist durch-
zuführen.

• Es sind Anreize zur Eigenvorsorge
und Risikovermeidung zu schaffen
und die Auszahlung von Versiche-
rungsleistungen oder Mitteln des Ka-
tastrophenfonds ist mit umgesetzten
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Abb. 4 Übersicht desUntersuchungs- undHandlungsbedarfs nachThemenfeldern
undThemenblöcken

Maßnahmen zur Eigenvorsorge zu
verknüpfen.

• Die Rolle des Katastrophenfonds und
das Zusammenwirken mit Versiche-
rungslösungen sind abzuklären.

• Überlegenswert ist die Aufnahme
von Förderungsschienen in das Ös-
terreichischeAgrarumweltprogramm
ÖPUL durch die Einführung einer di-

rekt auf die Hochwasserprävention
abzielenden Förderschiene zur Si-
cherung und Bewirtschaftung von
Gewässerrandstreifen und Überflu-
tungsflächen.

3.7 Handlungsbedarf in der
Öffentlichkeitsbeteiligung und
Bewusstseinsbildung

• Im Sinne eines integralen Risikoma-
nagements sindÖffentlichkeitsbetei-
ligung und Kommunikation zu stär-
ken und gezielt sowie kontinuierlich
einzusetzen.

• Unterstützend dazu braucht es eine
verstärkte Erforschung des Status
des Risikobewusstseins und Risiko-
verhaltens der Betroffenen und eine
Analyse der Zusammenhänge zwi-
schen Information, Verständlichkeit
und Akzeptanz der Information, dem
Risikobewusstsein sowie Verhaltens-
änderungen auf individueller und
auf Gruppenebene.

• Risikokommunikation erstreckt sich
über alle institutionellen Ebenen,
sollte aus einem Guss sein und eine
klare Botschaft an die Bevölkerung
und die betroffenen Entscheidungs-
trägerInnen vermitteln.

3.8 Handlungsbedarf im Themenfeld
Recht und Raumordnung

• Eine stärkere Einschränkung von
Bauführungen in Hochwasserab-
flussgebieten im WRG ist anzustre-
ben, etwa durch die Erweiterung
der Bewilligungspflicht in § 38 WRG
auf HQ100-Bereiche oder/und durch
die Verpflichtung zur Erlassung von
wasserwirtschaftlichen Regionalpro-
grammen.

• Allfällige Summationseffekte sind
verstärkt zu berücksichtigen (z. B. in
§ 105WRG).

• In allen Raumordnungsgesetzen sind
für Bauland und schadenssensible
Bauten im Grünland in HQ100-Be-
reichen eindeutige Widmungsbe-
schränkungen und -verbote festzule-
gen.

• Die rechtliche Klärung des Umgangs
mit (unbebautem) Bauland inGefah-
renzonen ist in allen Raumordnungs-
gesetzen wünschenswert, wobei in
Fällen, in denen eine Sicherstellung
nicht möglich ist, unbebautes Bau-
land in Gefährdungs- und Retenti-
onsbereiche bzw. Überflutungsflä-
chen rückzuwidmen ist.

• Es sind verstärkte überörtliche raum-
planerischeMaßnahmen zumHoch-
wasserschutz zu setzen, wobei zu
klären ist, wie das Aufgabenverhält-
nis zwischen Raumordnungsrecht
(sektorale und regionale Raumord-
nungsprogramme) und Wasserrecht
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(wasserwirtschaftliche Regionalpro-
gramme) künftig verteilt sein wird.

• Eine Festlegung der Grenzen der
bautechnischen Hochwasserschutz-
vorsorgemittels eindeutiger Parame-
ter und die Aufnahme spezieller Er-
mächtigungen in den Bauordnungen
zur Vorschreibung nachträglicher
Auflagen zum Zwecke des Hochwas-
serschutzes sind wichtige Beiträge
zum präventiven Hochwasserschutz.

4 Gesamtübersicht der Evaluierung

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass in allen Themenfeldern
sehr viele Umsetzungen bereits vorge-
nommen wurden und dass in Öster-
reich seit 2002 große Fortschritte erzielt
werden konnten. Dies äußert sich in
den reduzierten Schäden durch das
Hochwasser 2013 im Vergleich zu 2002
(Hochwässer von der Größenordnung
vergleichbar), auch wenn sich beide
Ereignisse in ihrer räumlichen Charak-
teristik und in den Prozessen teilweise
unterscheiden. Dennoch ergibt sich
aus FloodRisk_E ein Untersuchungs-
und Handlungsbedarf (siehe Abb. 4).
Es wird dabei zwischen geringem und
großem Handlungsbedarf unterschie-
den. Es ist zu berücksichtigen, dass die
Empfehlungen kontinuierlich anzupas-
sen sind, da sich die naturräumlichen,
technischen und gesellschaftlichen An-
forderungen und Rahmenbedingungen
laufend ändern können.
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